
Der demografische Wandel und die damit 
verbundene Problematik um unser Renten-
system werden schon seit vielen Jahren 
diskutiert. Mit der Riester-Rente und der Rü-
rup-Rente besteht für jeden die Möglichkeit, 
sich eine staatlich geförderte Altersvorsorge 
aufzubauen. 

Die Redaktion sprach mit 
Martin Engelmayr, Geschäfts-
führer der bbv-service Versi-
cherungsmakler GmbH. 

Redaktion: Die bbv-service 
bietet verschiedene Altersvor-

sorgeprodukte an. Warum ist dieses Thema in 
der Beratung so wichtig?

Engelmayr: Die gesetzliche Altersvorsorge bie-
tet nur eine Grundsicherung. Der Wandel in der 
Landwirtschaft und in der Gesellschaft führt dazu, 
dass sich jeder Gedanken über seine Versorgung 
im Alter machen muss. Es ist nun mal Tatsache, 
dass  immer weniger Beitragszahler immer mehr 
Rentenempfängern gegenüber stehen.

In der Beratung empfehlen wir deshalb, sich so 
früh wie möglich mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen.

Redaktion: Was ist entscheidend für die Wahl 
des richtigen Altersvorsorgeproduktes?

Engelmayr: Ausschlaggebend für das richtige 
Vorgehen bei der Auswahl von Altersvorsorge-
produkten ist zunächst die Altersvorsorgeana-
lyse. Anhand des Ergebnisses wird dann die 

jeweilige persönliche Altersvorsorgestrategie 
aufgebaut. Die Vorsorge für das Alter ist nach 
unserem Verständnis kein Einzelprodukt von 
der Stange, sondern setzt sich aus verschiede-
nen Komponenten, angepasst an die jeweilige 
Lebenssituation, zusammen. Hier dürfen insbe-
sondere die staatlich geförderten Renten, wie 
Riester und Rürup, nicht fehlen.

Redaktion: Wer hat Anspruch auf eine Riester-
Förderung?

Engelmayr: Zum förderberechtigten Kreis zäh-
len neben allen rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmern, Selbstständige und natürlich 
auch Landwirte. Mittelbar förderberechtigt sind 
z. B. Ehepartner von förderberechtigten Perso-
nen, wenn sie nicht selbst zum förderfähigen 
Personenkreis zählen.

Redaktion: Wie setzt sich bei einem Riester-
vertrag die Förderung zusammen?

Engelmayr: Die Riesterförderung setzt sich 
aus der Grundzulage (154 E pro Person) und 
der Kinderzulage (185 E pro Kind) zusammen. 
Für Kinder, die nach 2008 geboren sind, wurde 
die Riester-Zulage auf 300 E pro Kind erhöht. 
Für alle unter 25-jährigen gibt es zusätzlich 
einen sogenannten Berufseinsteigerbonus in 

Höhe von 200 E.
Redaktion: Wie ist in diesem Zusammenhang 

die Rürup-Rente zu bewerten?
Engelmayr: Die Rürup-Rente, auch Basis-

Rente genannt, ermöglicht es, eine staatlich 
geförderte Rentenversicherung mit Vermö-
gensschutz aufzubauen. Es sind laufende oder 
einmalige Zahlungen sowie gesonderte Zu-
zahlungen in den Vertrag möglich. Durch die 
Flexibilität der Einzahlungen bietet sich hier 
eine optimale Vorsorgemöglichkeit, die sich 
an die jeweils aktuelle Einkommenssituation 
anpassen lässt. Sie ist damit zusätzlich noch 
ein ideales Instrument, um Steuern zu sparen. 
Die bezahlten Altersvorsorgebeiträge werden als 
Sonderausgaben geltend gemacht und mindern 
so die Steuerlast.

Redaktion: Welche Vertragsform ist für eine 
staatlich geförderte Altersvorsorge die bessere? 
Engelmayr: Je nach Einkommens- und Famili-
ensituation bieten sowohl die Riester-Rente als 
auch die Rürup-Rente sehr gute Möglichkeiten, 
sich eine staatlich geförderte Altersvorsorge 
aufzubauen. Bei vielen Landwirten kommen alle 
beide Vertragsformen in Frage.

Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch.

Riester-Förderung im Überblick

154 €
Grundzulage pro
Erwachsenen

185 € 
Zulage pro Kind 
geb. vor 2008

300 € 
Zulage pro Kind 
geb. ab 2008

plus ggf. erheb-
liche Steuer- 
ersparnis

plus einmalig  
200 € Bonus 
für junge Leute

Ohne Gesundheitsprüfung - exklusiv für BBV-Mitglieder:
Berufsunfähigkeitsversicherung 
Nutzen Sie die Möglichkeit. Versichern Sie sich jetzt sofort und
ohne vorherige Gesundheitsprüfung!
Dieses Exklusiv-Angebot der bbv-service ist speziell für BBV-Mitglieder.

Versichern Sie sich direkt und bequem,
an Ihrer BBV-Geschäftsstelle oder über Ihren bbv-service Bezirksleiter. 

Altersvorsorge wichtiger denn je
mit Riester und Rürup staatlich gefördert vorsorgen

Kundeninformation der bbv-service Versicherungsmakler GmbH

Was der Bauer wirklich braucht …
 Kundeninfo Nr. 12 München, November 2010
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Der günstigste 
Autoversicherer – 
oder was ist günstig?

Je günstiger die Versicherungsprämie, desto 
besser die Versicherung. Das ist landläufig 
die Meinung vieler Kunden. Die Prämie ist 
jedoch direkt abhängig vom Versicherungs-
schutz und den versicherten Leistungen. 

Erhebliches Einsparpotential
Die Höhe der Ersparnis zwischen dem güns-

tigsten und dem teuersten Anbieter ist unter 
Umständen enorm. Während eine Familie mit 
Kindern und Wohneigentum etwa bis zu 300 E 
einsparen kann, sind es bei einem Vielfahrer bis 

zu 900 E. Bei Fahranfängern geht die Preissche-
re je nach Konstellation sogar um bis zu 3.000 E 
auseinander. Abweichungen nach oben und un-
ten gibt es immer. Bei KFZ-Versicherungsverglei-
chen ist immer auf die angebotenen Tarife, z. B. 
Eco, Basis, Standard, Premium usw. zu achten. 
Mit einer Werkstattbindung oder Einschränkung 
des Fahrerkreises wird außerdem die Prämie 
klein gerechnet. So gibt es individuell zwar er-
hebliches Einsparpotential, doch die günstigste 
KFZ-Versicherung ist nicht automatisch auch die 
Beste. Wir haben in einer Übersicht Versiche-
rungsprämien und Leistungen verglichen.

Erstellen Sie ein Vergleichsangebot für ihre 

Erstellen Sie ein Vergleichsangebot für ihre 
KFZ-Versicherung

Mit dem neuen KFZ-Tarif-Vergleichsrechner 
von bbv-service können Sie selbst das Einspar-
potential in der KFZ-Versicherung ausrechnen. 

Nutzen Sie diesen Service vom größten Land-
wirtschaftsmakler in Bayern und sparen Sie zum 
Jahreswechsel Versicherungsbeiträge in der 
KFZ-Versicherung.

Zum Vergleichsrechner gelangen Sie über die 
BBV-Internetseite. Loggen Sie sich mit Ihrer Mit-
gliedsnummer im Mitgliederbereich ein und erstel-
len Sie selbst Ihr KFZ-Versicherungsangebot.   

Auszug KFZ-Tarifvergleich 2010/2011
Anbieter HDI ADAC HUK VKB Zurich VHV
Tarif HDI24 - Basis 

mit Kasko-Service
ADAC - Eco HUK Classic 

Kasko Plus
Optimal-Tarif Zurich Optimal 

VK-Plus
VHV - Klassik 

Garant
Jahresprämie in Euro

Muster: GOLF VI 1.2 TSI; SF 10; Landwirt KH, VK SB 300; TK 150 € 427,11 437 (1) 651,38 684,25 842,24 878,74 

Preisrelation in Prozent 0 plus 2,4 plus 52,5 plus 61 plus 97,3 plus 105,6
          Tendenz „Basis”  Tendenz „Komfort”

Nafi-Qualitätsfilter (Wie viel Prozent der Leistungsanforderung 
wurden erfüllt?)

12 12 79 50 69 88

KH-Deck. Personenschäden (Mio. €) 8 Mio. 8 Mio. 12 Mio. 8 Mio. 12 Mio. 12 Mio.
KH-Deck. Sach-/Vermögensschäden (Mio. €) 100 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 100 Mio. 100 Mio. 100 Mio.
Schutzbrief nein nein ja ja ja ja
Auslandsschadenschutz-Versicherung nein nein ja nein ja ja
Fahrer-Unfall-Versicherung nein nein nein nein ja ja
freie Werkstattwahl im Schadensfall nein ja ja ja ja ja
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit nein nein ja ja ja ja
Sonderausstattung (€) 2.000 € incl. 2.500 € incl. unbegrenzt 2.500 € incl. 7.500 € incl. unbegrenzt
Neuwertentschädigung bei Totalschaden/Diebstahl 3 Monate 3 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate
Kaufwertentschädigung nein nein 12 Monate 

Totalschaden/ 
Diebstahl

nein 24 Monate 
Totalschaden/ 

12 Monate Diebstahl

14 Monate 
Totalschaden/ 

Diebstahl
GAP-Versicherung bei Leasingfahrzeugen ja nein ja ja ja ja
Mallorcaprämie nein nein ja ja ja ja
Rabattretter nein nein ab SF25 ab SF25 ab SF25 ab SF25
Tierbiss/Marderbissschäden nein nein Marderbiss mit 

Folgeschäden
bis 2.000 € bis 3.000 € Tierbiss bis 

2.000 €
Erweiterte Wildschadenklausel nein nein Tiere jeder Art Tiere jeder Art Tiere jeder Art Tiere jeder Art
Leistungsupdate nein nein nein nein nein ja
Ersatz für mitbeschädigte Aggregate nein nein bis 1.500 € nein nein nein
Reinigungs-, Leuchtmittelkosten nach Glasbruch nein nein nein nein nein nein
Zulassungs-/Überführungskosten (Totalschaden) nein nein bis 500 € nein bis 600 € ja
Ersatz von Brems- und Betriebsstoffen nein nein ja nein nein ja
Entsorgung u. Resteverwertung bei Totalschaden nein nein bis zu 500 € ja nein ja
Mitversicherung von Unterschlagung nein nein voll nein nein voll
Austausch von Schlössern nach Einbruch/Raub nein nein ja nein ja (bis 50 %) ja
Ersatz von Verzollungskosten nein nein nein nein ja nein
Ersatz von Vignetten/Plaketten bei Glasbruch nein nein nein nein nein voll
Rabattschutz nein nein ja ja ja ja
Verkehrs-Rechtsschutz nein nein nein nein nein ja
Direktregulierung nein nein nein nein nein nein
Ausgleich der Wertminderung bei Reparaturschäden nein nein nein nein nein ja
All-Risk nein nein nein nein ja nein
Eigenschadendeckung nein nein generell nein nein generell
Insassen-Unfallversicherung für den Fahrer nein nein ja ja nein nein
Anmerkung: (1) inklusive Standardmitgliedsbeitrag Quelle: www.nafi.de

 Sachversicherung

      Hier können Sie sich bestens informieren:
>> www.BayerischerBauernVerband.de > Mitgliederbereich
   > Dienstleistungen > bbv-service <<



Bedarfsgerechte 
Versicherungs-
lösungen für den 
Landwirt
Die „Landwirtschaftsmakler” der bbv-service 
wählen unabhängig und frei die jeweils bes-
ten Versicherungsprodukte für ihre Kunden.

Kaum ein anderer gesellschaftlicher Bereich ist 
so vielschichtig, komplex und sensibel wie die 
Landwirtschaft. Deshalb ist gerade bei der Fra-
ge nach dem richtigen Versicherungsschutz ein 
unabhängiges Expertenwissen notwendig. Diese 
Kompetenz bietet Ihnen Ihr „Landwirtschaftsmakler” 
der bbv-service: 
• Branchenspezialist mit langjähriger Erfahrung
• ist vertraut mit dem Bedarf und den Beson-

derheiten in der Landwirtschaft
• setzt Markttrends für bedarfsgerechte Bran-

chenlösungen
• Vermögenssicherung bei Unfällen, Krankheit 

und Pflege.
Nutzen Sie die Gelegenheit zu einer unverbind-
lichen Beratung durch unseren Bezirksleiter an 
Ihrer Geschäftsstelle des Bayerischen Bauern-
verbandes. Ein Besuch lohnt sich sicher.
Rufen Sie einfach an.           

Rürup-Rente als 
Altersvorsorge
Durch die Einschränkungen der gesetzlichen 
Rentenleistungen entstehen finanzielle Ver-
sorgungslücken, die nur durch Eigeninitiative 
geschlossen werden können. Um die private 
Vorsorge zu unterstützen, fördert der Staat 
dies durch steuerliche Anreize. So kann mit 
der Rürup-Rente eine steuerlich optimierte 
Altersvorsorge aufgebaut werden. Stimmen 
Vertragsmodell und Versicherungsgesell-
schaft, ist die Rürup-Rente sehr interessant.

Welche Fördermöglichkeit für wen interessant 
ist, hängt von der persönlichen Einkommenssitu-
ation und der familiären Situation ab. Die Rürup-
Rente, auch Basis-Rente genannt, ermöglicht 
es, eine staatlich geförderte Rentenversicherung 

mit Vermögensschutz aufzubauen. Es wird ein 
monatlicher, jährlicher oder ein Einmalbeitrag 
eingezahlt. Bei Bedarf können Zuzahlungen zur 
steuerlichen Optimierung des Vertrags geleistet 
werden. Aus dem gebildeten Kapital erhält man 
ab Rentenbeginn eine garantierte, lebenslange 
monatliche Rente. Die Altersvorsorgebeiträge 
können dann als Sonderausgaben steuerlich gel-
tend gemacht werden.

Flexibel bei Einzahlungen
Die Rürup-Rente ist durch die Flexibilität der 

Einzahlungen eine Vorsorgemöglichkeit, die 
sich an die jeweils aktuelle Einkommenssitua-
tion anpassen lässt und damit auch ein ideales 
Instrument, um Steuern zu sparen. Für Gutver-
dienende, Selbstständige sowie Freiberufler ist 
diese Art der Altersvorsorge attraktiv, da sie ei-
nen besonders hohen steuerlichen Vorteil durch 
den Sonderausgabenabzug nutzen können. Auch 
rentennahe Jahrgänge, die sich für kurze Laufzei-
ten entscheiden, profitieren von der Rürup-Rente.

So funktioniert die Rürup-Rente
Die Beiträge können ab dem ersten Euro als 

Sonderausgaben bei der Steuer abgesetzt wer-
den. Für 2010 besteht eine steuerliche Absetzbar-
keit der gezahlten Beiträge von 70 % (höchstens 
70 % von 20.000 E bei Ledigen – 40.000 E bei 
zusammen veranlagten Ehepaaren). Die steuerli-
che Absetzbarkeit erhöht sich in den Folgejahren 
kontinuierlich um zwei Prozent jährlich bis zur voll-
ständigen Abzugsfähigkeit von 100 % ab 2025.

Ab Rentenbeginn lebenslange Rente
Das Gesetz sieht vor, dass der Rentenbeginn 

frühestens ab dem vollendeten 60. Lebensjahr 
möglich ist. Die Versicherten erhalten eine ga-
rantierte, lebenslange monatliche Rente. Eine 
Auszahlung des Vorsorgekapitals als Einmalzah-
lung ist bei der Rürup-Rente nicht möglich. 

Zusatzdeckungen für die Hinterbliebenen 
und gegen Berufsunfähigkeit

Zudem besteht die Möglichkeit, zur finanziellen 
Absicherung des Ehepartners, einen Hinterblie-
benenschutz abzuschließen. Im Todesfall erhält 
so der Ehepartner eine lebenslange Hinterblie-
benenrente oder eine einmalige Kapitalleistung.

Um in der Zeit bis zum Rentenbeginn gegen 
die finanziellen Risiken einer Berufsunfähigkeit 
abgesichert zu sein, kann als Zusatzschutz noch 
eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ein-
geschlossen werden.

Rürup ist Harz-IV- und Insolvenzsicher
Sollte das Leben anders spielen als geplant, 

muss der Rürup-Vertrag nicht angetastet werden. 
Bei Insolvenz ist das Rürup-Vermögen geschützt. 

Mit Rürup-Rente
Steuern sparen

Mit der Rürup-Rente kann 
man Steuern sparen und 
damit eine Altersversorgung 
aufbauen.
Toni Kreckl, Steuerberater,
bbv-Beratungsdienst GmbH

Mit dem grundlegenden Wechsel zum 
01.01.2005 in der steuerlichen Behandlung der 
Alterseinkünfte sowie der Beiträge zum Aufbau 
einer Altersversorgung wurde die Möglichkeit 
geschaffen, Beiträge zum Aufbau einer priva-
ten kapitalgedeckten Altersversorgung – eben-
so wie Beiträge zu den gesetzlichen Renten-
versicherungen und zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse – als sogenannte Sonderausgaben 
steuermindernd zu berücksichtigen. Im tägli-
chen Sprachgebrauch wird dieses System zum 
Aufbau einer privaten Altersvorsorge regelmäßig 
nach seinem „Erfinder“ Bert Rürup als „Rürup-
Rente“ bezeichnet. Die Auszahlungen aus die-
sem Versicherungsvertrag unterliegen – ebenso 
wie die Auszahlungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der landwirtschaftlichen 
Alterskasse – der nachgelagerten Besteuerung. 
Diese Systematik soll zu einer vollen steuerlichen 
Entlastung durch die Beitragszahlungen in der 
Ansparphase und zu einer steuerlichen Berück-
sichtigung erst in der Auszahlungsphase führen.

Nach den gesetzlichen Vorgaben darf der Ver-
sicherungsvertrag nur die Zahlung einer monatli-
chen, auf das Leben des Steuerpflichtigen bezo-
genen, lebenslangen Rente nicht vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres vorsehen. Die Ergänzung 
um eine Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbsmin-
derungsrente und einer Hinterbliebenenrente ist 
unschädlich. Voraussetzung dafür ist aber, dass 
auch diese Leistungen nur in Form einer auf 
das Leben des Berechtigten bezogenen Rente 
erbracht werden. Ferner dürfen die Ansprüche 
aus diesen Versicherungen nicht vererblich, 
nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräu-
ßerbar und nicht kapitalisierbar sein. Auch darf 
kein Anspruch auf Auszahlung bestehen. Da 
die Voraussetzungen für die Anerkennung eines 
Versicherungsvertrags als „Rürup-Rente“ hoch 
sind, ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
Vertrag nach § 5a des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) zertifiziert ist. 
Der Abschluss einer „Rürup-Rente“ kann auch 
gezielt zur steuerlichen Gestaltung eingesetzt 
werden, da die Beiträge nicht laufend entrichtet 
werden müssen. Auch der Abschluss gegen eine 
Einmalzahlung – z.B. in Kalenderjahren mit be-
sonders hohen Einkünften – ist begünstigt.       

 Vorsorgeversicherung



 Franz
 Alberter

 BBV-Geschäftsstelle
 Viehmarktplatz 7
 85055 Ingolstadt
  Tel. 0841/4 92 94 14
 Fax 0841/4 92 94 44
Franz.Alberter@bbv-service.de

 Johannes
 Iserloh

 BBV-Geschäftsstelle
 Möslstraße 30
 83024 Rosenheim
 Tel. 08031/8 0 9 18 60
 Fax 08031/8 09 18 69
Johannes.Iserloh@bbv-service.de

 Paulinus
 Ostermayr 

 BBV-Geschäftsstelle
 Fischerried 33
 82362 Weilheim
 Tel. 0881/92 66 61
 Fax 0881/92 66 69
Paulinus.Ostermayr@bbv-service.de

 Gertrud
 Kirmaier

 BBV-Geschäftsstelle
 Mozartstraße 1
 85354 Freising
 Tel. 08161/53 82 15
 Fax 08161/53 82 25
Gertrud.Kirmaier@bbv-service.de 

 Joachim
 Mißbach

 BBV-Geschäftsstelle
 Werkstraße 16 

84513 Töging a. Inn
 Tel. 08631/18 58 60
 Fax 08631/18 58 69
Joachim.Missbach@bbv-service.de

 Walter
 Fuchs

 BBV-Geschäftsstelle
 Innstraße 71
 94036 Passau
 Tel. 0851/9 56 22 60 
 Fax 0851/9 56 22 69
Walter.Fuchs@bbv-service.de

 Georg
 Frankenberger

 BBV-Geschäftsstelle
 Dammstraße 9
 84034 Landshut 
 Tel. 0871/60 15 61 
 Fax 0871/60 15 69
Georg.Frankenberger@bbv-service.de

 Susanne
 Sedlmayer

 BBV-Geschäftsstelle
 Binderstraße 6
 83278 Traunstein 
 Tel. 0861/1 66 25 60 
 Fax 0861/1 66 25 69
Susanne.Sedlmayer@bbv-service.de

 Christoph
 Geigenberger

 BBV-Geschäftsstelle
 Grafenweg 18
 84307 Eggenfelden
 Tel. 08721/70 11 20 
 Fax 08721/70 11 22
Christoph.Geigenberger@bbv-service.de

 Florian 
Weiß

 BBV-Geschäftsstelle
 Furtmayrstraße 17
 93053 Regensburg
 Tel. 0941/78 49 27 60 
 Fax 0941/78 49 27 69
Florian.Weiss@bbv-service.de

 Josef
 Ram

 BBV-Geschäftsstelle
 Nikolaus-Otto-Str. 8
 92637 Weiden 
 Tel. 0961/4 01 95 20 
 Fax 0961/4 01 95 29
Josef.Ram@bbv-service.de

 Eduard
 Achatz

 BBV-Geschäftsstelle
 Bahnhofstraße 84
 94469 Deggendorf 
 Tel.  0991/37 31 62 61 
 Fax. 0991/37 31 62 69
Eduard.Achatz@bbv-service.de

 Winfried 
Antes

 BBV-Geschäftsstelle 
 Nebinger Hof 14

 96047 Bamberg 
  Tel. 0951/96 51 71 77 
 Fax 0951/96 51 71 70
Winfried.Antes@bbv-service.de

 Karl
 Segets

 BBV-Geschäftsstelle
 Peter-Kolb-Platz 6 

91413 Neustadt/Aisch
 Tel. 09161/66 42 16
 Fax 09161/66 42 21
Karl.Segets@bbv-service.de

 Heiko
 Adelhardt

 BBV-Geschäftsstelle
 Adolf-Wächter-Str. 1a 
 95447 Bayreuth 
 Tel. 0921/7 64 62 40
 Fax 0921/7 64 62 41
Heiko.Adelhardt@bbv-service.de

 Gerhard
 Kirchner

 BBV-Geschäftsstelle
 Allee 12
 96450 Coburg
 Tel. 09561/7 95 69 60 
 Fax 09561/7 95 69 69
Gerhard.Kirchner@bbv-service.de

 Hermann
 Heiger

 BBV-Geschäftsstelle
 Bischof-Meiser Str. 8
 91522 Ansbach 
 Tel. 0981/9 70 70 50 
 Fax 0981/9 70 70 86
Hermann.Heiger@bbv-service.de

 Robert
 Zimmerer

 BBV-Geschäftsstelle
 Rathsbergstraße 8a
 90411 Nürnberg 
 Tel. 0911/95 58 88 51
 Fax 0911/95 58 88 58
Robert.Zimmerer@bbv-service.de

 Andreas
 Gießübel

 BBV-Geschäftsstelle
 Johannisstraße 26
 97461 Hofheim
 Tel. 09523/95 40 40 
 Fax 09523/95 40 49
Andreas.Giessuebel@bbv-service.de

 Hans
 Volland

 BBV-Geschäftsstelle
 Bischof-Meiser Str. 8
 91522 Ansbach 
 Tel. 0981/9 70 70 50 
 Fax 0981/9 70 70 86
Hans.Volland@bbv-service.de

 Bernd
 Landsgesell

 BBV-Geschäftsstelle
 W.-v.-Siemens-Str. 55a
 97076 Würzburg
 Tel. 0931/2 79 57 80
 Fax 0931/2 79 57 81
Bernd.Landsgesell@bbv-service.de

 Clemens
 Brandel

 BBV-Geschäftsstelle
 Schweinfurter Str. 8 

97505 Geldersheim
 Tel. 09721/78 70 31
 Fax 09721/78 70 30
Clemens.Brandel@bbv-service.de

 Joachim
 Ständer

 BBV-Geschäftsstelle
 Ignaz-Kiechle-Str. 22
 87437 Kempten
 Tel. 0831/7 04 91 61
 Fax 0831/7 04 91 69
Joachim.Staender@bbv-service.de

 Bernhard
 Dietl

 BBV-Geschäftsstelle
 Pröllstraße 20
 86157 Augsburg 
 Tel. 0821/50 22 85 02 
 Fax 0821/50 22 85 19
Bernhard.Dietl@bbv-service.de

 Karl-Heinz
 Dorn

 BBV-Geschäftsstelle
 Nornheimer Straße 2a 

89312 Günzburg
 Tel. 08221/3 69 71 61
 Fax 08221/3 69 71 69
Karl-Heinz.Dorn@bbv-service.de

Sie erreichen uns durchgehend:
Mo. - Do. 800 bis 1700 Uhr
Fr. 800 bis 1500 Uhr
Kundenservice:
Tel. 089/54 43 56-0
Fax 089/54 43 56-90
Kundenservice KFZ:
Tel. 089/54 43 56-40
Fax 089/54 43 56-92

© bbv-service Vericherungsmakler GmbH · Lessingstr. 3 · 80336 München · Tel. 089/54 43 56-0 · Fax 089/54 43 56-90 · www.bbv-service.de · E-Mail: zentrale@bbv-service.de

 Beraterteam

Mit Sicherheit stark.

… Kompetenz aus einer Hand


